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Weil ausreichende Stellplätze gemäß aktueller Stellplatz-Satzung nachge-
wiesen werden können, kann die maximale Zahl der Wohnungen je Block-
parzelle problemlos auf 14 erhöht werden. 
 
Eine separate Garagen-Baugrenze kann auch bei Parzelle 1 ausgewiesen 
werden (die Hangwassermulde darf nicht beeinträchtigt werden); allerdings 
könnte hier die Garage auf wirtschaftliche Weise im Keller unter dem Wohn-
haus untergebracht werden. 
 
Aufgeständerte Solaranlagen auf Flachdächern beeinträchtigen das Ortsbild; 
deshalb sollen sie nur bei geringer Sichtbarkeit zugelassen werden. Vorge-
schlagen wird deshalb eine Beschränkung auf maximal 0,75 m hohe Solar-
anlagen mit mindestens 1,50 m Abstand zu den Dachrändern außer bei der 
sonnenzugewandten Seite, wo ein Abstand von 0,75 m den gleichen Zweck 
erfüllt. Zusätzlich soll eine Attikahöhe von 0,50 m zugelassen werden. 
 
 
 
 

Stadtbau Amberg GmbH 



Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 131 „Am Hopfenhang“ mit gleichzeitigem             
126. Änderungsverfahren des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes  

Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Vorlage  005/0002/2018  Anlage 6,  Seite 2 

© Stadt Amberg, Referat für Stadtentwicklung und Bauen, Stadtentwicklungsamt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Geschossbebauung von Parzelle 15 ist wegen der ansteigenden 
Straße für den Terrassenbereich ein Höhenunterschied von ca. 2,70 m zu 
überwinden. Bei entsprechender Begrünung kann dort die höhere Stützmau-
er (sonst nur max. 1,75 m) zugelassen werden. 
 

Stadtbau Amberg GmbH 
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Kritisch wäre das Kinderspiel besonders im steilen Straßenbereich nahe der 
Sulzbacher Straße. Dort ist es wegen des separat geführten Gehwegs mög-
lich, auf einen Verkehrsberuhigten Bereich zu verzichten; das Straßenver-
kehrsamt hat dieser Lösung bereits zugestimmt. 

Polizeiinspektion Amberg 
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Die Bemaßung mit den bereits eingeplanten Kurven-Aufweitungen wird im 
Bebauungsplan ergänzt. Die Sichtdreiecke bei der Ausfahrt zur Sulzbacher 
Straße sind einhaltbar. 
 
Eine Gehwegverbindung zur Ludwigstraße wurde bereits früher geprüft und 
musste wegen des großen Höhenunterschieds (ca. 13 m) und der dafür nöti-
gen Treppenanlage wieder verworfen werden. 
 
Weitere öffentliche Parkplätze im Bereich des Wendehammers würden zu-
sätzliche Eingriffe in das steile Gelände erfordern und sind aus gestalteri-
schen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht empfehlenswert. 
 
Ein Wasserrechtsverfahren ist notwendig, aber bereits so weit vorabge-
stimmt, dass keine zusätzlichen Festsetzungen im Bebauungsplan notwen-
dig werden. 
 
Bei den Festsetzungen wird zusätzlich eine Klarstellung hinzugefügt, dass 
„Versickerungsfähigkeit“ mit „geringer Versiegelung“  verbunden ist. 
 
Alle geplanten Kanäle verlaufen auf (geplanten) öffentlichen Flächen. 
 
 
  

Tiefbauamt 
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Die Stromverteilerkästen werden vom für die Erschließungsplanung beauf-
tragten Ingenieurbüro an geeigneten Stellen im Straßenraum eingeplant. 
 
Ein zusätzlicher Gehweg ist aus topographischen Gründen bei den engen 
Serpentinenbögen nicht möglich. Die Straßenbreite ist aber nach Aussage 
des planenden Ingenieurbüros für alle geplanten Sparten ausreichend. 
 

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 
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Ein Wasserrechtsverfahren ist notwendig, aber bereits so weit vorabge-
stimmt, dass keine zusätzliche Festsetzung im Bebauungsplan notwendig 
werden wird. 

Amt für Ordnung und Umwelt  
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Die geplanten neuen Wohngebäude sind mit passiven Schallschutzmaßnah-
men und entsprechenden Orientierungen von Aufenthaltsräumen ausrei-
chend vom Verkehrslärm abschirmbar. 
 
Das gilt jedoch nur teilweise für die Aufenthaltsbereiche der Freiflächen 
(Terrassen etc.). Durch eine Ergänzung der Festsetzungen sollen bei Bedarf 
Schutzwände für die entsprechenden Freiflächenbereiche zulässig sein. 

Untere Immissionsschutzbehörde 
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Wegen der ca. 12 % steilen Zufahrtsstraße ist keine durchgängige Barriere-
freiheit (max. 6 % Steigung) im Baugebiet „Am Hopfenhang“ zu erreichen. 
 
Die Stadtbau Amberg GmbH erhält nur eine Befreiung von der Verpflichtung 
zur barrierefreien Herstellung eines Geschosses der Wohnanlage von Par-
zelle 15 (gemäß Art. 48 BayBO), wenn sie sich zur ersatzweisen Herstellung 
einer barrierefreien Wohnbebauung an anderer Stelle in gleicher Größe ver-
pflichtet (z.B. am Bergsteig). 

Behindertenbeauftragter (Amt 2.4) 


